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Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Ratzebu rger 
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) 
 
Zielsetzung:   Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der RZ-WB . 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
  
Der AWTS beschließt der Stadtvertretung zu empfehle n, den Jahresabschluss 
2011 der Ratzeburg Wirtschaftsbetriebe wie folgt fe stzustellen: 
 

Bilanzsumme 32.608.938,81 €  
Summe der Erträge 5.383.457,60 €  

Summe der Aufwendungen 5.405.723,45 €  
Jahresverlust 22.265,85 €  

  
Behandlung des Jahresergebnisses:  
 

Sparte Betrag € Behandlung 
Abwasserbeseitigung - 6.656,62  
Bauhof  + 46.965,56  
Straßenreinigung - 9349,23  
Tourismus - 66.006,69  
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing  
/Kultur/Veranstaltungen 

- 103.912,18 

Bedürfnisanstalten - 50.979,49  
Allg.wirtschaftl.Betätigung + 167.672,80  

Über den Jahresverlust in 
Höhe von 

           22.265,85 €  
erfolgt Vortrag auf neue 
Rechnung und Verrech-
nung mit dem Gewinn-
vortrag. 
 

 
 
Dem Werkleiter wird Entlastung für das Wirtschaftsj ahr 2011 erteilt.   
 
 
 

___________________    __________________     
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Sachverhalt:  
 
Der geprüfte Jahresabschluss 2011 liegt in der endgültigen Fassung vor. Nach § 24 
Abs. 2 EigVO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 
erforderlich. Den Mitgliedern des Werkausschusses wird eine Berichtsausfertigung 
überlassen. 
 
Für den Abschluss 2011 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch 
den Wirtschaftsprüfer erteilt.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Keine, da durch den Jahresgewinn im Vorjahr in Höhe von 44.880,06 €, der 
vorgetragen wurde, eine Kompensation erfolgt.  
 
 
Anlagenverzeichnis:   entfällt. 
 
 
 
mitgezeichnet haben:   FB 1, Finanzen  
 


